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Wir sind für Sie da

Die Schwerbehinderten­
vertretung der Gemeinde­
diakonie Lübeck



Grundlagen
Die	Schwerbehindertenvertretung	(SBV)	
der	Gemeindediakonie	Lübeck	ist	die	
	gewählte	Interessenvertretung	der	
schwerbehinderten	und	ihnen	gleich-
gestellten	Beschäftigten.	Sie	steht	diesen	
beratend	und	helfend	zur	Seite.

Die	SBV	unterstützt	auch	von	Behin-
derung	bedrohte	Beschäftigte.

Die	rechtlichen	Grundlagen	ergeben	sich	
aus	dem	Sozialgesetzbuch	(SGB)	IX.

Die Schwerbehinderten vertretung 
unterliegt der Schweigepflicht.

Leitgedanken
•	 Respektvolle	Begegnung	und	Toleranz
•	 Stärkung	der	Inklusion
•	 Hinarbeiten	zur	Barrierefreiheit
•	 Abbau	von	gesundheitlich	belastenden	

Bedingungen

Wir	möchten	das	Bewusstsein	stärken,	
dass	Menschen	mit	Beeinträchtigungen	
gute,	leistungsfähige	und	engagierte		
Fachkräfte	sind.

Wichtige Bausteine 
der Arbeit der SBV
•	 Vertretung	der	Interessen	von	

	Menschen	mit	Behinderung	
•	 Sensibilisierung	zu	partnerschaft-

lichem	Umgang
•	 Beratung	und	Hilfestellung	bei	

	Anträgen	und	präventiven	Maßnahmen
•	 Ansprechpartner	bei	Anregungen	und	

Beschwerden	behinderter	Menschen
•	 Mitwirkung	bei	der	Einstellung	von	

Menschen	mit	Behinderung
•	 Unterstützung	bei	der	Gestaltung	des	

Arbeitsplatzes	nach	behinderungs-
spezifischen	Gesichtspunkten

•	 Betriebliches	Eingliederungs-		
mana	gement	(BEM)

Aufklärung 
leisten

Mut  
machen

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) der Gemeindediakonie 

Lübeck ist die gewählte Interessenvertretung der schwerbe-

hinderten und ihnen gleichgestellten Beschäftigten. Sie steht 

diesen beratend und helfend zur Seite. Die SBV unterstützt 

auch von Behinderung bedrohte Beschäftigte. Die rechtlichen 

Grundlagen ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX. 

Die Schwerbehindertenvertretung unterliegt der Schwei­

gepflicht.

Leitgedanken unserer Arbeit

•	 Respektvolle Begegnung und Toleranz

•	 Stärkung der Inklusion

•	 Hinarbeiten zur Barrierefreiheit

•	 Abbau gesundheitlich belastender Bedingungen

Wir möchten das Bewusstsein dafür stärken, dass Men-

schen mit Beeinträchtigungen gute, leistungsfähige und 

engagierte Fachkräfte sind.

Aufklärung leisten. 
Mut machen.

Wir fördern 
Inklusion.
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Wichtige Bausteine unserer Arbeit

•	 Interessensvertretung von Menschen mit Behinderung

•	 Sensibilisierung zu partnerschaftlichem Umgang

•	 Beratung und Hilfestellung bei Anträgen und präventiven 

Maßnahmen

•	 Ansprechpersonen bei Anregungen und Beschwerden 

behinderter Menschen

•	 Mitwirkung bei der Einstellung von Menschen mit 

Behinderung

•	 Unterstützung bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes  

nach behinderungsspezifischen Gesichtspunkten

•	 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Wir sind 
Bindeglied.

Zusammenarbeit mit der/dem

•	 Dienststellenleitung

•	 Mitarbeitendenvertretung

•	 Arbeitssicherheitsausschuss

•	 BEM-Beauftragten

•	 Integrationsamt Schleswig-Holstein

•	 Beratungsstelle „handicap“

•	 Integrationsfachdienst


